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Bad Tölz, 12.09.2016 
 
Nachteilsausgleich und Notenschutz 
 
 
Die Bestimmungen zum Nachteilsausgleich und Notenschutz wurden zum 01. Au-
gust 2016 neu gefasst. 
Nachteilsausgleich und Notenschutz sind nun im Art. 52 Abs. 5 BayEUG und im Teil 
4 der BaySchO geregelt. 
 
Formlose, schriftliche Anträge auf Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz sind 
bis Ende der ersten Schulwoche im Sekretariat abzugeben. Verspätet einge-
hende Anträge können nicht berücksichtigt werden. 
 
Ansprechpartnerin an der Beruflichen Oberschule Bad Tölz ist Frau Elisabeth 
Voigt. 
 
Im formlosen, schriftlichen Antrag muss angegeben sein, ob Nachteilsaus-
gleich und/oder Notenschutz beantragt wird (durch die Erziehungsberechtigten 
bzw. die volljährige Schülerin/den volljährigen Schüler). Dem Antrag ist das 
gegebenenfalls vorhandene fachärztliche Gutachten in einem verschlossenen 
Umschlag beizulegen. Nach Abgabe des Antrages müssen sich Schülerinnen 
und Schüler mit Lese-Rechtschreibstörung per E-Mail aktiv bei Frau Hub über 
das Kontaktformular der Homepage für einen Beratungstermin melden 
(www.fosbos-badtoelz.de/schulpsychologin). 
 
Rechtliche Grundlagen 
Auszug aus Art. 52 BayEUG 
 
(5) 1Schülerinnen und Schüler mit einer lang andauernden erheblichen Beeinträchtigung der Fähigkeit, ihr vor-
handenes Leistungsvermögen darzustellen, erhalten soweit erforderlich eine Anpassung der Prüfungsbedingun-
gen, die das fachliche Anforderungsniveau der Leistungsanforderungen wahrt (Nachteilsausgleich).2Von einer 
Bewertung in einzelnen Fächern oder von abgrenzbaren fachlichen Anforderungen in allen Prüfungen und Ab-
schlussprüfungen kann abgesehen werden (Notenschutz), 
1. wenn eine körperlich-motorische Beeinträchtigung, eine Beeinträchtigung beim Sprechen, eine Sinnesschädi-
gung, Autismus oder eine Lese-Rechtschreib-Störung vorliegt, 
2. auf Grund derer eine Leistung oder Teilleistung auch unter Gewährung von Nachteilsausgleich nicht erbracht 
und auch nicht durch eine andere vergleichbare Leistung ersetzt werden kann, 
3. die einheitliche Anwendung eines allgemeinen, an objektiven Leistungsanforderungen ausgerichteten Bewer-
tungsmaßstabs zum Nachweis des jeweiligen Bildungsstands nicht erforderlich ist und 
4. die Erziehungsberechtigten dies beantragen. 
3Im Übrigen bleiben die schulartspezifischen Voraussetzungen für Aufnahme, Vorrücken und Schulwechsel sowie 
für den Erwerb der Abschlüsse unberührt.4Art und Umfang des Notenschutzes sind im Zeugnis zu vermer-
ken.5Das Staatsministerium wird ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln.6Die Sätze 1 bis 4 
sind erst ab dem 1. August 2016 anwendbar. 
 
Auszug aus Teil 4 der BaySchO 
 
§ 31 
Grundsatz 
1Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler 
mit Beeinträchtigungen in ihrer schulischen Entwicklung zu fördern, und sollen diese darin unterstützen, allgemein 
bildende und berufsbildende Abschlüsse zu erreichen. 2Die konkreten Maßnahmen im Einzelfall richten sich 
nach der Eigenart und Schwere der jeweiligen Beeinträchtigung. 
 
 
 
§ 36 
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Verfahren 
(1) 1Individuelle Unterstützung wird im Rahmen des pädagogischen und organisatorischen Ermessens gewährt. 
2Die Erziehungsberechtigten sind angemessen einzubinden. 
(2) 1Nachteilsausgleich und Notenschutz setzen einen schriftlichen Antrag und die Vorlage eines fachärztlichen 
Zeugnisses bei der Schule über Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung oder der chronischen Erkrankung 
durch die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler voraus. 2Wenn begründete Zweifel 
an der Beeinträchtigung bestehen, kann zusätzlich die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 
3Abweichend von Satz 1 ist die Vorlage eines Schwerbehindertenausweises einschließlich der zugrunde liegen-
den Bescheide, von Bescheiden der Eingliederungshilfe, förderdiagnostischen Berichten oder sonderpädagogi-
schen Gutachten ausreichend, wenn aus ihnen Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung hervorgehen. 
4Für den Nachweis einer Lese-Rechtschreib-Störung ist abweichend von Satz 1 die Vorlage einer schulpsycho-
logischen Stellungnahme stets erforderlich und ausreichend. 
(3) 1Nachteilsausgleich kann bei offensichtlichen Beeinträchtigungen auch ohne Antrag oder Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses gewährt werden. 2Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schülerin oder der volljährige 
Schüler werden über die beabsichtigte Maßnahme informiert und können widersprechen. 
(4) 1Die Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schüler können schriftlich beantragen, dass 
ein bewilligter Nachteilsausgleich oder Notenschutz nicht mehr gewährt wird. 2Ein Verzicht auf Notenschutz ist 
spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn zu erklären. 
(5) Bei der Prüfung der Erforderlichkeit, des Umfangs, der Dauer und der Form des Nachteilsausgleichs 
oder eines etwaigen Notenschutzes können je nach Einschränkung und bei Bedarf die unterrichtenden 
Lehrkräfte, die Lehrkräfte der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste oder Lehrkräfte für Sonderpädagogik 
nach Art. 30b Abs. 4 Satz 3 BayEUG, Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen bzw. Schulpsychologen oder 
Lehrkräfte der zuvor besuchten Schule für Kranke sowie ärztliche Stellungnahmen oder solche der Jugendhilfe 
einbezogen werden. 
(6) Nach einem Schulwechsel prüft die aufnehmende Schule in eigener Verantwortung, welche Formen der indi-
viduellen Unterstützung, des Nachteilsausgleichs oder Notenschutzes zu gewähren sind. 
(7) 1Der Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis aufgeführt. 2Bei einem auch nur für Teile des Zeugniszeit-
raums 
gewährten Notenschutz ist ein Hinweis in die Zeugnisbemerkung aufzunehmen, der die nicht erbrachte 
oder nicht bewertete fachliche Leistung benennt. 3Dies gilt auch für Zeugnisse, in denen Leistungen von Fächern 
aus früheren Jahrgangsstufen einbezogen werden. 4Ein Hinweis auf die Beeinträchtigung, die chronische Er-
krankung oder den sonderpädagogischen Förderbedarf unterbleibt. 
 
Weitergehende Bestimmungen entnehmen Sie bitte der BaySchO. 


